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Nr. 29-BEA der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages 
(3. Session der 16. Gesetzgebungsperiode) 

 
Beantwortung der Anfrage 

 
der Abg. Klubvorsitzenden Steidl und Ing. Mag. Meisl an die Landesregierung  

(Nr. 29-ANF der Beilagen) durch Landeshauptmann-Stellvertreter Dr. Stöckl und Landeshaupt-
mann Dr. Haslauer betreffend die Änderung des Kehrtarifs 

 
 

Hohes Haus! 
 
Zur Beantwortung der Anfrage der Abg. Klubvorsitzenden Steidl und Ing. Mag. Meisl betreffend 
die Änderung des Kehrtarifs vom 17. September 2019 erlauben sich Landeshauptmann-Stellver-
treter Dr. Stöckl und Landeshauptmann Dr. Haslauer, Folgendes zu berichten:  
 
Landeshauptmann-Stellvertreter Dr. Stöckl: 

 
Zu Frage 1: Laut Presseaussendung der Wirtschaftskammer Salzburg vom 17. Juni 2019 hat 
die Landesinnung der Rauchfangkehrer beim Amt der Salzburger Landesregierung einen An-
trag auf Adaptierung und Vereinfachung des Höchsttarifs eingebracht. Wie lautet dieser An-
trag konkret und welche Erläuterungen werden darin angeführt.  
 
Nachdem der aktuelle Kehrtarif seit 1992 nicht mehr geändert wurde, hat die Landesinnung 
der Rauchfangkehrer beim Amt der Salzburger Landesregierung einen entsprechenden Antrag 
eingebracht. Der Antrag lautete auf Vereinfachung des Höchsttarifs der Salzburger Rauch-
fangkehrer. In diesem Antrag wurden entsprechende Argumente dargestellt:  
Verringerung der Anzahl der Kehrungen, Veränderung der gesetzlichen Grundlagen, insbeson-
dere der Feuerpolizeiordnung, Angleichung der Kehrpläne in städtischen und ländlichen Regi-
onen. 
 
Zu Frage 2: In den Erläuterungen der Verordnung des Kehrtarifs heißt es: „Ziel des Verord-
nungsvorhabens ist die Anpassung des Kehrtarifs an die im Punkt 1.1. beschriebenen Ent-
wicklungen.“ Auf welche Entwicklungen wird hier konkret Bezug genommen?  
 
Dabei wird auf die Änderung der gesetzlichen Grundlagen, auf denen der Kehrtarif fußt  
(z. B. Feuerpolizeiordnung, Heizungsanlagenverordnung etc.) Bezug genommen. 
 
Zu Frage 3: Nach Medienanfragen teilte das Büro Landeshauptmann-Stellvertreter Dr. Stöckl 
am 22. Juli 2019 mit, dass „die Rauchfangkehrer ihre Argumente vorgetragen und plausibel 
erklärt hätten.“ Wie lauten die konkreten Argumente der Rauchfangkehrer zu den einzelnen 
Tarifposten und in welcher Form wurden diese wo und wem vorgetragen?  
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Siehe Beantwortung der Frage 1.  
Zusätzlich wurde von der Innung der Salzburger Rauchfangkehrer die bessere Nachvollzieh-
barkeit der Rechnungen für die Konsumentinnen und Konsumenten durch die Vereinfachung 
und Neuordnung der Tarife mit Grund- und Zuschlagsleistungen sowie die Anpassung der Ta-
riffestsetzung an die Heizperiode, Verbesserung der Konsumentensicherheit durch die Einfüh-
rung einer neuen Tarifpost für Abgasmessungen bei Heizungen für feste Brennstoffe sowie der 
Entfall der Objektgebühr bei der vierten Kehrung bei Heizungen mit Einzelöfen aus sozialen 
Gründen in mehreren Besprechungen auf Ressort- und Verwaltungsebene sowie im Arbeits-
ausschuss der Landesregierung vorgetragen. 
 
Zu Frage 4: Auf Anfrage des ORF am 22. Juli 2019 sagte der Innungsmeister der Rauchfang-
kehrer, Kurt Pletschacher, dass „die Tariferhöhung von Landesbeamten geprüft wurde.“  
Wer übernahm die Prüfung der Tariferhöhung und wie lauten die konkreten Ergebnisse dieser 
Prüfung?  
 
Die Prüfung wurde von den zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Abteilung 9  
des Amtes der Salzburger Landesregierung vorgenommen. Die Änderungswünsche wurden auf 
Plausibilität und inhaltliche Richtigkeit geprüft. 
 
Zu Frage 5: In einem Artikel der Salzburger Nachrichten vom 22. Juli 2019 betonte der In-
nungsmeister der Rauchfangkehrer, dass die Erhöhung des Kehrtarifs in der vorliegenden 
Form zum wirtschaftlichen Überleben der Betriebe notwendig sei: „Wir können sonst nicht 
mehr davon leben, irgendwann ist der Ofen aus“.  
In den Erläuterungen des Entwurfs für die Änderung des Kehrtarifs wird das Argument der  
fehlenden Wirtschaftlichkeit durch den damalig gültigen Tarif jedoch nicht angeführt. Wel-
che validen Daten untermauern das Argument der wirtschaftlichen Notwendigkeit für das 
Überleben der Betriebe und wo können diese eingesehen werden?  
 
Dazu kann festgehalten werden, dass sich die gesetzlichen Grundlagen, auf denen der 
Kehrtarif fußt (z. B. Feuerpolizeiordnung, Heizungsanlagenverordnung etc.), seit 1992 mehr-
fach geändert haben. Insbesondere werden mit der Objektgebühr zusätzliche Aufgaben abge-
golten. 
 
Zu Frage 6: Ein Vergleich der Kehrtarife mit anderen Bundesländern (z. B. Tirol und Oberös-
terreich) zeigt, dass die neuen Salzburger Tarife zum Teil deutlich über jenen in den Nach-
barbundesländern liegen. Welche Erklärung gibt es dafür?  
 
Laut Auskunft der Abteilung 9 ist ein Vergleich einzelner Tarifposten aufgrund der unter-
schiedlichen Tarifstruktur der Kehrtarife nicht aussagekräftig. 
 
Zu Frage 7: Wie viele Stellungnahmen wurden im Zuge des Begutachtungsverfahrens abgege-
ben, wer gab Stellungnahmen ab und wie lauten diese bzw. sind diese einsehbar?  
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Der Abteilung 9 des Amtes der Salzburger Landesregierung wurden vom Referat 0/31 des Am-
tes der Salzburger Landesregierung, Legislativ- und Verfassungsdienst, insgesamt zehn Stel-
lungnahmen übermittelt. Wie viele Stellungnahmen insgesamt abgegeben worden sind, ist 
der Abteilung 9 des Amtes der Salzburger Landesregierung nicht bekannt. Da diese Stellung-
nahmen im Rahmen des Begutachtungsverfahrens abgegeben worden sind, ist diese Frage 
vom Legislativ- und Verfassungsdienst des Amtes der Salzburger Landesregierung zu beant-
worten. 
 
Landeshauptmann Dr. Haslauer: 
 
Zu Frage 7: Die im Begutachtungsverfahren wurden insgesamt 13 Stellungnahmen – vier Stel-
lungnahmen von Interessenvertretungen, eine Stellungnahme einer juristischen Person und 
acht Stellungnahmen von Privatpersonen – abgegeben.  
 
Aus Sicht der von der Fachgruppe 0/3 wahrzunehmenden Interessen besteht kein Einwand, 
die Stellungnahmen der Interessenvertretungen und der juristischen Person der Anfragebe-
antwortung anzuschließen. Die Absender der jeweiligen Stellungnahme sind für die Anfrage-
steller daher aus den Beilagen ersichtlich. 
 
Die Stellungnahmen der Privatpersonen enthalten personenbezogene Daten; dieser Personen-
bezug wurde in den Beilagen durch Schwärzung unkenntlich gemacht. Nur unter dieser Vo-
raussetzung des fehlenden Personenbezugs besteht auch kein Einwand, diese Stellungnahmen 
der Anfragebeantwortung anzuschließen.   
 
Landeshauptmann-Stellvertreter Dr. Stöckl: 
 
Zu Frage 8: Liegt eine Prüfung der zuständigen Fachabteilung und der Landeslegistik über die 
eingelangten Stellungnahmen vor, wie lauten die Ergebnisse dieser Prüfung und kann diese 
Prüfung vom Landtag eingesehen werden?  
 
Die Abteilung 9 des Amtes der Salzburger Landesregierung prüfte die übermittelten Stellung-
nahmen und es wurde dazu eine Stellungnahme abgegeben. Die eingelangten Stellungnahmen 
führten bei der Abteilung 9 des Amtes der Salzburger Landesregierung zu keiner Änderung 
des Begutachtungsentwurfs. Die übrigen Fragenteile wären wiederum vom Legislativ- und  
Verfassungsdienst des Amtes der Salzburger Landesregierung zu beantworten. 
 
Zu Frage 8.1.: Wenn die Ergebnisse der Prüfung vom Landtag nicht eingesehen werden kön-
nen, haben die Einbringer der Stellungnahmen eine Möglichkeit, das Ergebnis der Prüfung ih-
rer Stellungnahme einzusehen?  
 
Da das Begutachtungsverfahren vom Legislativ- und Verfassungsdienst des Amtes der Salzbur-
ger Landesregierung durchgeführt wurde, ist diese Frage von dieser Stelle zu beantworten. 
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Landeshauptmann Dr. Haslauer: 
 
Zu den Fragen 8 und 8.1.: 
 
Die im Begutachtungsverfahren eingelangten Stellungnahmen wurden sowohl seitens der 
Fachabteilung 0/3 als auch der fachlich zuständigen Abteilung 9 des Amtes der Salzburger 
Landesregierung geprüft. Den Geschäftsbereich der Fachgruppe 0/3 berührende Fragen wur-
den in den Stellungnahmen nicht aufgeworfen, weshalb über das weitere Schicksal des Ver-
ordnungsentwurfs ausschließlich die zusammenfassende Stellungnahme der Abteilung 9 ent-
scheidend war. 
 
Aus Sicht der von der Fachgruppe 0/3 wahrzunehmenden Interessen besteht kein Einwand, 
auch die zusammenfassende Stellungnahme der Abteilung 9 der Anfragebeantwortung anzu-
schließen; da diese aber auf die von den Privatpersonen erstatteten Stellungnahmen Bezug 
nimmt, wurden auch hier die Personenbezüge durch Schwärzungen unkenntlich gemacht. 
 
Landeshauptmann-Stellvertreter Dr. Stöckl: 
 
Zu Frage 9: In einem Artikel der Kronenzeitung Salzburg vom 26. Juni 2019 wurde berichtet, 
dass entgegen der sonst üblichen Vorgehensweise der Fachabteilung der Salzburger Landes-
regierung, im Vorfeld kein Gespräch mit der Arbeiterkammer Salzburg gesucht wurde. Das ist 
umso überraschender, da die Änderung des Kehrtarifs einen wesentlichen Einschnitt in die 
Struktur darstellt und die negativen finanziellen Auswirkungen auf die Salzburger Haushalte 
beträchtlich sind. Warum entschied sich die zuständige Fachabteilung, die AK-Salzburg im 
Vorfeld und nach Einlangen der ablehnenden Stellungnahme nicht zu kontaktieren um die 
Einwände abzuklären?  
 
Die Einwände der Salzburger Arbeiterkammer wurde laut Abteilung 9 im Begutachtungsver-
fahren geprüft und haben keinen Anlass zu einer Abänderung gegeben.   
 
Beide Regierungsmitglieder ersuchen das Hohe Haus um Kenntnisnahme dieser Anfragebeant-
wortung. 
 
 

Salzburg, am 5. November 2019 
 

Dr. Haslauer eh. 
 Dr. Stöckl eh.  


















































	029-BEA
	Beide Regierungsmitglieder ersuchen das Hohe Haus um Kenntnisnahme dieser Anfragebeantwortung.
	Salzburg, am 5. November 2019
	Dr. Haslauer eh.

	029-BEA-1


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth 8
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /FRA <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /DEU <FEFF002a002a002a002a0020005000440046002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e00200044005200550043004b00450052004500490020002a002a002a002a000d005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740020006e007500720020006d00690074002000640069006500730065006e002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e002000650072007300740065006c006c0065006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


